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Kurz informiert

	▶ Leserservice
zwei neue Lehrvideos – ein Video zur inflationsausgleichsprämie

| Im Rahmen der multimedialen LGP-Wissensvermittlung werden Sie re-
gelmäßig mit spannenden Steuerthemen vertraut gemacht – ohne zusätzli-
che Kosten für Sie. Im November sind die Lehrvideos Nr. 36 und Nr. 37 ab-
gedreht und live gestellt worden. | 

In Video Nr. 36 geht es um das Thema „Die Inflationsausgleichsprämie: Wer, 
wie, warum und wie lange?“. Lehrvideo Nr. 37 widmet sich dem Thema: 
„Kryptowährungen: Steuer-Spielregeln für die virtuelle Finanzwelt“. 

Sie finden alle Videos auf lgp.iww.de unter dem Reiter „Lehrvideos“. LGP 
wünscht viel Nutzen und erwartet gerne Ihr Feedback und Ihre Vorschläge zu 
neuen Video-Themen (lgp@iww.de).

iHr PLuS im netz

Lehrvideos 
auf lgp.iww.de

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

IWW-Webinare

Recht und Steuern im Verein
Vereine sicher führen und beraten

Das Steuerrecht für gemeinnützige Organisationen ist 
kompliziert. Vereine und ihre Berater müssen nicht nur 
die klassischen Steuerarten berücksichtigen, sondern 
auch deren Aufteilung auf die vier steuerlichen Bereiche 
der Vereine beherrschen. Außerdem werden steuerliche 
Gestaltungen von der richtigen Einbettung im Gemein-
nützigkeits-, Satzungs- und Vereinsrecht beeinflusst. Das 
Webinar zeigt Ihnen einmal im Quartal, wie Sie den Verein 
in dieser schwierigen Gemengelage auf Kurs halten. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

Referent
Wolfgang Pfeffer, Lehrbeauftragter 
an der Dresden International 
University, Schriftleiter des VB 
VereinsBrief und Inhaber des 
Fachportals vereinsknowhow.de

Teilnehmerkreis
Entscheider in Vereinen, 
Steuerberater 

Termine
29.11.2022, 31.03.2023, 
23.05.2023, 26.09.2023  

jeweils 16:30 ― 18:30 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 467

Wolfgang Pfeffer

„Ich biete Ihnen praxistaugliche 

Lösungen für typische 

Problemstellungen im Verein!“

„Ich biete Ihnen praxistaugliche 

Problemstellungen im Verein!“

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s186
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	▶ Lohnsteuer-Richtlinien
Grünes Licht für Lohnsteuer-richtlinien 2023

| Der Bundesrat hat am 28.10.2022 den Lohnsteuer-Richtlinien 2023 (LStR 
2023, Abruf-Nr. 232177) zugestimmt. Diese sind für Lohnzahlungszeiträume 
ab dem 01.01.2023 anzuwenden, soweit sie nicht lediglich Klarstellungen 
enthalten. Echte Neuregelungen sind nur ganz wenige enthalten. |

Hinzuweisen ist auf eine Änderung zur Berechnung der Lohnsteuer für lau-
fenden Arbeitslohn in Monaten, in denen der Arbeitslohn teilweise nach ei-
nem Doppelbesteuerungsabkommen oder dem Auslandstätigkeitserlass 
steuerfrei gestellt ist oder in denen der Arbeitnehmer nur für einzelne Tage 
beschränkt steuerpflichtig ist: 

	� Bislang war in diesen Fällen die Lohnsteuer nach der Monatslohnsteuerta-
belle zu berechnen, wenn das Dienstverhältnis den ganzen Monat bestan-
den hat und ein monatlicher Lohnzahlungszeitraum vereinbart war. 

	� Ab 2023 sind in diesen Fällen Tage, an denen der Arbeitnehmer keinen in 
Deutschland lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn bezogen hat, bei der Er-
mittlung des Lohnzahlungszeitraums nicht mehr einzubeziehen. Im Er-
gebnis ist die Lohnsteuer somit nach der Tageslohnsteuertabelle zu be-
rechnen und wird in vielen Fällen höher sein als bisher.

eine Änderung 
betrifft die Berech-
nung der Lohnsteuer

	▶ Altersversorgung
PSVaG setzt Beitragssatz für 2022 auf 1,8 Promille fest

| Der Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (PSVaG) hat den Beitragssatz für 
das Jahr 2022 auf 1,8 Promille (Vorjahr 0,6 Promille) festgesetzt. Für Zusa-
gen über Pensionskassen ist in diesem Jahr neben dem Beitrag in Höhe von 
1,8 Promille ein zusätzlicher Beitrag in Höhe von 1,5 Promille zu entrichten. In 
Höhe des zusätzlichen Beitrags wird eine Dotierung des Ausgleichsfonds 
vorgenommen. |

Beitragssatz  
für 2022 erhöht


